
          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Haushaltssatzung  
 
des Zweckverbandes aktuelles forum, Volkshochschule 
für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden 
sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn 
 
für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung und des § 22 der Satzung des 
Zweckverbandes aktuelles forum, Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie 
die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn vom 6. Februar 1975, zuletzt geändert am 
6. Dezember 2012, hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 6. Dezember 2021 
folgende Haushaltssatzung erlassen:  
 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes aktuelles forum, Volkshochschule voraussichtlich erzielbaren Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
   
im Ergebnisplan mit 
 

  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.559.850,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.559.850,00 EUR 
   
im Finanzplan mit   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf   

 
1.474.038,00 

 
EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 

 
1.531.350,00 

 
EUR 

   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  29.000,00 EUR 
   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00  EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 
 

  

  



 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

 
§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR 
und  
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 EUR 
festgesetzt. 
 

 
§ 6  

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 KomHVO NRW Mehrerträge  
/-einzahlungen für Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden. Mindererträge /-
einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen /-auszahlungen gedeckt werden. Auszahlungen 
sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Die 
Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen. 
 

 
§ 7 

Der Fehlbetrag = Leistungsbetrag des Zweckverbandes in Höhe von 681.950 EUR wird wie folgt auf 
die einzelnen Städte und Gemeinden umgelegt: 
 
2/3 nach Einwohnern                     1/3 nach Unterrichtsstunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einwohner 
(Stand per 
30.06.2021) 

nach Zensus

Kursstund
en

nach Einw. 
EUR  2/3

nach Std. EUR 
1/3

gesamt EUR Guthaben 
aus 2020

Guthaben aus 
2016 

zu zahlender 
Betrag EUR

Vergleich 
Umlage 

2021 EUR

Ahaus 39.590 8.853 156.581,91 96.437,37 253.019,28 14.340,45 10.320,06 228.358,77 223.315,39

Stadtlohn 20.405 4.308 80.703,55 46.933,82 127.637,37 19.904,91 5.007,58 102.724,88 115.695,88

Vreden 22.648 4.696 89.574,82 51.154,28 140.729,10 5.401,60 6.059,72 129.267,78 121.922,61

Heek 8.675 899 34.310,38 9.797,21 44.107,59 4.844,10 2.111,38 37.152,11 37.132,93

Legden 7.382 419 29.196,45 4.559,54 33.755,99 4.475,33 1.420,96 27.859,70 29.994,38

Schöppingen 6.821 812 26.977,65 8.842,47 35.820,12 3.761,06 1.376,38 30.682,68 30.927,35

Südlohn 9.428 881 37.288,56 9.591,99 46.880,55 5.115,35 1.673,12 40.092,08 40.488,24

114.949 20.868 454.633,32 227.316,68 681.950,00 57.842,80 27.969,20 596.138,00 599.476,78

94.773,22

694.250,00



 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 20.01.2022 angezeigt worden. 
 
Der Haushaltsplan kann beim aktuellen forum Volkshochschule in Ahaus oder im Internet auf der 
Internetseite: www.vhs-aktuellesforum.de eingesehen werden. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
 
c) der/die Zweckverbandsvorsteher/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Ahaus, 6. Dezember 2021 
 
 
  

Franz-Josef Weilinghoff 
stellv. Vorsitzender der 
Zweckverbandsversammlung 

Karola Voß  
Verbandsvorsteherin 
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